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Merkblatt zur Rechnungsstellung im Bereich ambulante Langzeitpflege  
 
 
Gültig für alle Rechnungen mit Leistungsdatum ab 1. Januar 2026 
 
1. Restfinanzierung Pflege Kanton Glarus 

Im Kanton Glarus erfolgt die Restfinanzierung für die ambulante (und stationäre) Langzeit-
pflege vollumfänglich durch den Kanton. Die Gemeinden beteiligen sich nicht an die Rest-
finanzierung. 
 
Am 25. November 2025 hat der Regierungsrat die Tarife 2026 und die Änderungen der 
Pflege- und Betreuungsverordnung (PBV; VIII A/1/6) per 1. Januar 2026 verabschiedet. 
 
Die wesentlichen Änderungen der PBV sind folgende: 

 Festlegung eines separaten Tarifs für Grundpflege, die von pflegenden Angehörigen  
erbracht wird (CHF 61.40 pro Stunde; CHF 8.80 Restfinanzierung Kanton vor Abzug der 
Patientenbeteiligung) 

 Einführung von Massnahmen zur Qualitätssicherung (Instruktion, Begleitung, Überwa-
chung der pflegenden Angehörigen) 

 Separater Ausweis der Leistungen, die von pflegenden Angehörigen (Bezugspersonen) 
erbracht werden, in der Rechnung 

 
2. Tarife für 2026  

Für 2026 gelten folgende Tarife für die ambulante Langzeitpflege (siehe Beilage): 
 

  
 
3. Rechnungsanschrift 

Departement Finanzen und Gesundheit 
Hauptabteilung Gesundheit 
Rathaus 
8750 Glarus 
 
Die Rechnungen und die Excel-Tabelle Klientenübersicht sind per E-Mail an  
pflegeundbetreuung@gl.ch zuzustellen. 
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4. Rechnung 

Bitte stellen Sie uns bis spätestens am 15. des Folgemonats eine monatliche Sammel-
rechnung zu,  

 woraus die einzelnen Klienten (Name und Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Wohn-
adresse, AHV-Nummer);  

 die erbrachten Leistungen pro Monat und pro Leistungsart der Pflegeleistungen gemäss 
Artikel 7 Absatz 2 Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV; SR 832.112.31; KLV A-, B-, 
C-Leistungen); 

 die Pflegerestkosten für den Kanton Glarus; 

 die Patientenbeteiligung ersichtlich sind.  

 Die Grundpflege-Leistungen (KLV C (2)-Leistungen), die von angestellten pflegenden  
Angehörigen erbracht werden, sind in der Rechnung separat auszuweisen, da hierfür ein 
separater Tarif gilt.  

 Zu jeder Sammelrechnung ist ein Einzahlungsschein mit QR-Code beizulegen. 
 
Bei Korrekturen oder Nachverrechnungen senden Sie uns Einzelabrechnungen. 
 
Zudem verweisen wir auf die Vorgaben in Artikel 33 PBV.  
 
5. Patientenbeteiligung 

Im Kanton Glarus wird eine Patientenbeteiligung von max. CHF 15.35 pro Tag erhoben. Für 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre wird keine Patientenbeteiligung erhoben.  
 
Falls mehrere Spitex-Organisationen beim gleichen Klienten im Einsatz sind, darf die Patien-
tenbeteiligung nur einmal erhoben werden bzw. ist unter den verschiedenen Spitex-Organi-
sationen aufzuteilen. 
 
6. Beilage zur Rechnung 

Bitte füllen Sie zu jeder Rechnung monatlich die angefügte Excel-Tabelle (Klientenüber-
sicht) mit den Angaben der einzelnen Klienten aus. Dies wird für die Überprüfung des zivil-
rechtlichen Wohnsitzes benötigt. 
 
In der gleichen Excel-Tabelle sind die Grundpflege-Leistungen (KLV C (2)-Leistungen), die 
von angestellten pflegenden Angehörigen erbracht werden, separat auszuweisen.  
 
Die Excel-Tabelle bezeichnen Sie wie folgt:  

Jahr-Monat Klientenübersicht Name Spitex-Organisation 

Beispiel: 2026-01 Klientenübersicht Spitex XYZ 
 
7. Zahlungslauf 

Der Kanton Glarus bezahlt die Rechnungen einmal pro Monat und zwar jeweils Ende Monat. 
Ausnahmen sind bei Feiertagen möglich. Rechnungen, welche verspätet eingereicht werden, 
können erst beim nächsten Zahlungslauf einen Monat später berücksichtigt werden. 
 
8. Rückweisungen von Krankenversicherungen 

Bei Rückweisungen von Krankenversicherungen oder bei Korrekturen bitten wir Sie, uns  
unverzüglich und unaufgefordert zu informieren und die entsprechende korrigierte Rechnung 
zuzustellen. 
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9. Zusätzliche Unterlagen 

Wir behalten uns ausdrücklich vor, weitere Unterlagen (wie z. B. Ärztliche Anordnung  
gemäss Artikel 8 KLV, Bedarfsermittlung gemäss Artikel 8a und 8b KLV, Zahlungsnachweis 
der Krankenversicherung, Patientendokumentation, etc.) einzufordern.  
 
Falls zusätzliche Unterlagen verlangt werden, können die Rechnungen erst nach vollständi-
ger Klärung des Sachverhaltes bezahlt werden. Bitte setzen Sie für die entsprechenden 
Rechnungen einen Mahnstopp. 
 
 
Beilagen: 

 Tarife 2026 für ambulante Langzeitpflege  

 Excel-Tabelle Klientenübersicht zur Pflegerestkostenabrechnung 
 
 
Muster Excel-Tabelle Klientenübersicht zur Pflegerestkostenabrechnung: 
 

 


